Schleswig-Holstein ;_ Schleswig-Holstein
Der echte Norden Ministerium fir Energiewende,
%s Klimaschutz, Umwelt und Natur

Ministerium fur Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur
Postfach 7151 | 24171 Kiel

Landesamt fir Umwelt Ihr Zeichen: /
Abteilungen 2 und 3 lhre Nachricht vom: /
Hamburger Chaussee 25 Mein Zeichen: 68374/2026
24220 Flintbek Meine Nachricht vom: /
per VIS Telefon:

05.06.2026

Erlass zur Einfuhrung der Auslegungsfragen zur 44. BiImSchV

Den anliegenden Auslegungsfragenkatalog zur 44. BImSchV (A01), sowie die beigeflgte
Additionsregel (A02) Ubersende ich Ihnen mdB um Beachtung.

Den ,Erlass zur Anwendung des LAl Auslegungsfragenkatalogs ,,Auslegungsfragenkatalog
zum Vollzug der 44. BImSchV* Stand: November 2025 vom 30.01.2026 hebe ich hiermit
auf.

Erganzend bitte ich um Beachtung der folgenden Punkte:

1. Im Sinne eines einheitlichen Vollzugs wird darum gebeten, zukiinftige Anderungen
die zu einer Aggregation von Anlagenteilen fuhren, auch bei Bestandsanlagen zu
berlcksichtigen.

2. Zur Beurteilung technischer und wirtschaftlicher Faktoren ist ein pauschaler
Abstandsfaktor (z.B. 1,4 fache Schornsteinhdhe) dabei nicht mehr zu verwenden.

3. Zudem wird auf die Ausflihrungen des "Erlasses zur Einstufung von Anlagen nach
Durchfiihrung einer emissionsrelevanten Anderung nach § 2 Abs. 14 der 44.
BImSchV" vom 03.02.2023 verwiesen (A03). Die emissionsrelevante Anderung
fuhrt als Betriebsanderung zu einer erneuten Prifung der Aggregationsregeln.

Dienstgebaude: MercatorstralRe 3, 5, 7, 24106 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-7239 | poststelle@mekun.landsh.de |
www.schleswig-holstein.de/mekun | E-Mail-Adressen: Kein Zugang fiir elektronisch verschlisselte Dokumente. In der Mercatorstralle 3
stehen eine Ladesaule fir E-Fahrzeuge (22 kW) und zwei beschilderte Behindertenparkplatze zur Verfligung. Alle Eingange sind
ebenerdig, Eingangstiren 6ffnen automatisch. Der Empfang ist tagsiiber besetzt. Bitte teilen sie uns ggf. gewlinschten Assistenzbedarf
mit.



Anlagen

AO01 Auslegungsfragenkatalog zur 44. BImSchV
A02 Additionsregel

AOQ3 Erlass zur Einstufung von Anlagen nach Durchfiihrung einer emissionsrelevanten
Anderung nach § 2 Abs. 14 44. BImSchV vom 03.02.2023
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Dienstgebäude: Mercatorstraße 3, 5, 7, 24106 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-7239 | poststelle@mekun.landsh.de | www.schleswig-holstein.de/mekun | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch verschlüsselte Dokumente. In der Mercatorstraße 3 stehen eine Ladesäule für E-Fahrzeuge (22 kW) und zwei beschilderte Behindertenparkplätze zur Verfügung. Alle Eingänge sind ebenerdig, Eingangstüren öffnen automatisch. Der Empfang ist tagsüber besetzt. Bitte teilen sie uns ggf. gewünschten Assistenzbedarf mit.
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Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur 

Postfach 7151 | 24171 Kiel

Landesamt für Umwelt

Abteilungen 2 und 3

Hamburger Chaussee 25

24220 Flintbek



per VIS

Ihr Zeichen: / 

Ihre Nachricht vom: / 

Mein Zeichen: 68374/2026

Meine Nachricht vom: / 



Telefon: 

05.06.2026

Erlass zur Einführung der Auslegungsfragen zur 44. BImSchVDen anliegenden Auslegungsfragenkatalog zur 44. BImSchV (A01), sowie die beigefügte Additionsregel (A02) übersende ich Ihnen mdB um Beachtung. 

Den „Erlass zur Anwendung des LAI Auslegungsfragenkatalogs „Auslegungsfragenkatalog zum Vollzug der 44. BImSchV“ Stand: November 2025“ vom 30.01.2026 hebe ich hiermit auf. 

Ergänzend bitte ich um Beachtung der folgenden Punkte:

		Im Sinne eines einheitlichen Vollzugs wird darum gebeten, zukünftige Änderungen die zu einer Aggregation von Anlagenteilen führen, auch bei Bestandsanlagen zu berücksichtigen. 



		Zur Beurteilung technischer und wirtschaftlicher Faktoren ist ein pauschaler Abstandsfaktor (z.B. 1,4 fache Schornsteinhöhe) dabei nicht mehr zu verwenden.



		Zudem wird auf die Ausführungen des "Erlasses zur Einstufung von Anlagen nach Durchführung einer emissionsrelevanten Änderung nach § 2 Abs. 14 der 44. BImSchV" vom 03.02.2023 verwiesen (A03). Die emissionsrelevante Änderung führt als Betriebsänderung zu einer erneuten Prüfung der Aggregationsregeln.







AnlagenA01 Auslegungsfragenkatalog zur 44. BImSchV

A02 Additionsregel

A03 Erlass zur Einstufung von Anlagen nach Durchführung einer emissionsrelevanten Änderung nach § 2 Abs. 14 44. BImSchV vom 03.02.2023

